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Neuer Bausachverständiger für die Gemeinde Kainbach bei Graz 
 

Seit Anfang Jänner 2015 hat Herr Architekt Dipl. 

Ing. Georg Keler die Tätigkeiten des Bausachver-

ständigen in unserer Gemeinde von Herrn BM Josef 

Otter übernommen. Herr BM Josef Otter war seit 

1988 in unserer Gemeinde als Bausachverständiger 

tätig und hat in dieser Zeit, im Rahmen der gesetzli-

chen Möglichkeiten, versucht die gewünschten 

Bauvorhaben im Sinne der GemeindebürgerInnen 

und der Gemeinde abzuwickeln.  

Wir möchten uns recht herzlich bei Herrn BM Otter 

für seine Arbeit und sein Entgegenkommen Ge-

meindebürgerInnen und der Gemeinde gegenüber 

bedanken. Wir wünschen Ihm alles Gute für seinen 

wohlverdienten Ruhestand. 

Herr Architekt Dipl. Ing. Georg Keler lebt mit seiner 

Familie seit 2006 in unserer Gemeinde und hat be-

reits in den letzten Monaten des Vorjahres gemein-

sam mit Herrn BM Otter die Bauangelegenheiten 

behandelt. Ganz besonders freut es uns, dass wir 

unseren GemeindebürgerInnen auch weiterhin das 

Service einer monatlichen kostenlosen Bauberatung 

(jeweils am 1. Donnerstag des Monats nach telefo-

nischer Terminvereinbarung) anbieten können. 

Wir wünschen Herrn Architekt Keler alles Gute und 

sind uns sicher, dass er im Sinne unserer Gemein-

debürgerInnen die eingereichten Projekte im Rah-

men der gesetzlichen Möglichkeiten bearbeiten und 

behandeln wird. 

  
 INTERNETAUSGABE  

 der Gemeinde Kainbach bei Graz 
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Ende der getrennten Verbundkartonsammlung 
 

Mit Jahresende 2014 ist die getrennte Sammlung 

von Verbundkartonagen (Tetra- Packs) ausgelau-

fen. Da diese getrennte Sammlung aus diversen 

Gründen nicht mehr wirtschaftlich ist (unter ande-

rem durch die Verbesserung der Trennmethoden 

und Aufbereitung Verpackungsmaterial) wurde kei-

ne Nachfolgelösung eingeführt. Somit sind die rest-

entleerten Verbundkartonagen seit Anfang 2015 

gemeinsam mit dem Verpackungsmaterial (Gelber 

Sack) zu entsorgen.   

 

 

Terminplanung der Müllabfuhrtermine über Ihr Smartphone – Neue Apps 
 

Kurz vor Weihnachten 2014 wurden wir informiert, 

dass das „Mülli-App“ mit Ende 2014 nicht mehr fort-

geführt wird und als Ersatz ein neues Programm zur 

Verfügung steht. Anhand der vielen Rückmeldungen 

unserer GemeindebürgerInnen konnten wir feststel-

len, dass diese Art der Information sehr gut ange-

nommen wurde. Wir haben uns daher kurzfristig um 

ein neues Programm bemüht. 

Dank der jahrelangen und guten Zusammenarbeit 

mit unserem Entsorgungsunternehmen, der Fa. 

Saubermacher Dienstleistungs-AG können wir nun 

sehr kurzfristig einen gleichwertigen Ersatz anbie-

ten: 

Daheim – das Saubermacher App 

Auch dieses Programm zeigt Ihnen die Müllab-

fuhrtermine und ermöglicht die automatische Termi-

nerinnerung. Selbstverständlich ist dieses App für 

alle GemeindebürgerInnen kostenlos und kann ab 

sofort auf den gängigen Smartphones installiert 

werden.

 

 

 

 

EcoApp 

Als Nachfolger für „Mülli“ wurde „EcoApp“ der Ge-

meinde präsentiert. Da wir einen laufenden Vertrag 

haben, können wir für zusätzlich im Jahr 2015 auch 

dieses Programm anbieten.  

 

 

 

Seniorenurlaubsaktion 2015 
 

 

Auch in diesem Jahr wird das Land Steiermark wie-

der eine Erholungsaktion für Senioren und Seni-

orinnen durchführen. Von unserer Gemeinde kön-

nen vier Personen einen 8-tägigen Gratisurlaub in 

einem steirischen Gasthof verbringen.  

Urlaubsziel und genauer Termin (Aktion läuft von 

Mai bis September) sind noch nicht bekannt. 

 

 

Teilnahmebedingungen: 

- Mindestalter 60 Jahre 

- Österreichische Staatsbürgerschaft oder EU-

Bürger, Hauptwohnsitz in der Gemeinde Kain-

bach bei Graz 

- Pflegegeldbezieher brauchen eine ärztliche 

Bestätigung 

Sollten Sie Interesse haben, melden Sie sich im 

Gemeindeamt bei Frau Reitzer (0316/ 30 10 10 – 

21).
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Der große steirische Frühjahrsputz – Samstag, 11. April 2015 
 

Der „Große Steirische Frühjahrsputz“ wird heuer in 

der Zeit vom 7. bis 25. April 2015 zum achten Mal 

landesweit stattfinden. Im vergangenen Jahr haben 

dabei rund 50.000 SteirerInnen teilgenommen.  

Auf der Website www.saubere.steiermark.at können 

Informationen zum Aktionstag (Ankündigungsplakat, 

Informationsfolder und Gewinnkarte, Stopp-Littering-

Informationsplakate) herunter geladen werden. 

 

Gemeinsam mit dem ORF – Landesstudio Steier-

mark und auch mit Unterstützung privater Entsor-

gungsunternehmen soll mit dieser Aktion das Be-

wusstsein gegen das Littering (Entledigung von Ab-

fällen in der Natur) gestärkt werden. Auch in unserer 

Gemeinde wird diese Aktion seit vielen Jahren 

durchgeführt. Wir würden uns sehr freuen, wenn 

auch heuer die Aktion wieder von der Bevölkerung 

tatkräftig unterstützt wird und wir den einen / die eine 

oder anderen / andere GemeindebürgerIn begrüßen 

könnten.  

 

Aktionsdaten in unserer Gemeinde: 

 
Am Samstag, den 11. April 2015, wird im Rahmen 
der „Aktion großer steirischer Frühjahrsputz“ durch 
die Gemeinde Kainbach bei Graz in Zusammenar-
beit mit der Berg- und Naturwacht Kainbach bei 
Graz, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Kainbach bei 
Graz eine Geländereinigung durchgeführt.  

Ziel dieser Säuberungsaktion ist es, alle Straßenbö-
schungen im Gemeindegebiet von Müll zu befreien. 

Weiters ist an diesem Tag (während des Aktionszeit-
raumes 8:00 bis 13:00 Uhr) das Altstoffsammelzent-
rum (kurz ASZ) zur Anlieferung geöffnet. 
 

Treffpunkt für alle GemeindebürgerInnen:  

Samstag, 11. April 2015,  
8:00 Uhr im Bauhof – ASZ der Gemeinde.  
Selbstverständlich wird, wie gewohnt, für alle teil-
nehmenden GemeindebürgerInnen für eine Verpfle-
gung gesorgt. 
 
Achtung: Die monatliche Sperrmüllsammlung am 
Freitag, den 10. April 2015 findet nicht statt, da 
das ASZ am Samstag, den 11. April in der Zeit 
von 08:00 bis 13:00 Uhr geöffnet ist.

 

Wildbachbegehung – 25. März 2015 
 

Gemäß § 101 Abs. 6 Forstgesetz 1975 (Bundes-
gesetz) ist jede Gemeinde, durch die Wildbäche 
fließen, verpflichtet, diese samt Zuflüssen innerhalb 
der in ihrem Gemeindegebiet liegenden Strecken 
jährlich mindestens einmal zu begehen. 

Ziel dieser Wildbachbegehung ist es, das Vorhan-
densein von Holz und anderen den Wasserlauf 
hemmenden Gegenständen im (Hoch-) Wasserab-
flussbereich festzustellen und die Beseitigung die-
ser Missstände zu organisieren. 

Dem Gesetz entsprechend werden die Mitarbeiter 
unserer Gemeinde am Mittwoch, den 25. März die 
Wildbäche samt deren Zuflüssen begehen. Dies 
sind: Ankesbach (Stiftingtalstraße, Jaklhof) und 
Thörlbach (Schaftal) mit ihren Zubringern sowie 
Milchgrabenbach und Peterlbach (Ragnitzstra-
ße, Neudörfl, Milchgraben, Johannes von Gott-
Straße und Klostermichlweg) mit ihren Zubrin-
gern. 

 

Sollten im Zuge der Begehung Mängel festgestellt 
werden, so sind diese, dem Gesetz entsprechend, 
den Grundeigentümern schriftlich zur Kenntnis zu 
bringen.  

 

Weiters möchten wir festhalten, dass die dem 
Bach angrenzenden Grundeigentümer für die 
Beseitigung eventuell auftretender Mängel ver-
antwortlich sind, unabhängig davon, ob der 
Bach als öffentliches Gut ausgewiesen ist oder 
nicht. 

 

Für eventuelle Rückfragen bzw. den Wunsch der 
Teilnahme an der Begehung wenden Sie sich an 
Herr Ing. Thomas Pichler (während der Amtsstun-
den unter 0316 / 30 10 10 – 20). 
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Wahlinformation Gemeinderatswahl am 22. März 2015 
 

Liebe Gemeindebürgerinnen!  

Liebe Gemeindebürger! 
 

Am Sonntag, den 22. März 2015, finden in der Steiermark die Gemeinderatswahlen statt. 
 
Zur Gemeinderatswahl sind alle Frauen und Männer 
wahlberechtigt, die am Wahltag (22. März 2015) 
das 16. Lebensjahr vollendet haben und am Stich-
tag, den 5. Jänner 2015, 

• die österreichische Staatsbürgerschaft oder die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitglieds-
staates der Europäischen Union besitzen, 

• vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind und 

• in der Gemeinde den Hauptwohnsitz haben. 
 

In unserer Gemeinde sind insgesamt 2.351 Perso-
nen wahlberechtigt. Alle Wahlberechtigten erhalten 
bis spätestens 11. März 2015 die amtliche Wahlin-
formation (Wählerverständigungskarte) per Post 
zugestellt. 
In Kainbach bei Graz werden bei dieser Wahl 15 
Gemeinderäte für die kommende Legislaturperiode 
(2015-2020) gewählt. Die Wahl des Gemeindevor-
standes (Bürgermeister, Vizebürgermeister und 
Gemeindekassier) wird in der konstituierenden Ge-
meinderatssitzung von den neugewählten Gemein-
deräten durchgeführt. 

 
Welche Möglichkeiten der Wahlteilnahme gibt es? 

 

a) Am Wahltag im zugehörigen Wahlsprengel  
b) Am Tag der vorgezogenen Stimmabgabe 
c) Wahlkarte :  1.   Briefwahl 

2. „Fliegende Wahlkommission“ 
 

Zu a)   Am Wahltag im zugehörigen Wahlsprengel 
 

Der Hauptwahltag ist am Sonntag, 22. März 2015.  Wahlzeit: 7:00 – 13:00 Uhr 
 

In den vier Wahlsprengeln wurden folgende vier 
Wahllokale fixiert.  
 
Wahlsprengel 1   Hönigtal:  
(Für alle Gemeindebewohner/Innen mit Hauptwohn-
sitz in der Katastralgemeinde Hönigthal) 
Gemeindezentrum – Sitzungssaal, Hönigtaler 
Straße 4 – 1.OG, 8010 Kainbach bei Graz. 
 
Wahlsprengel 2   Kainbach:  
(Für alle Gemeindebewohner/Innen mit Hauptwohn-
sitz in der Katastralgemeinde Kainbach exkl. Pflege-
zentrumsbereich) 
Sporthaus Ragnitz, Ragnitzstraße 338, 8047 Kain-
bach bei Graz  
 

Wahlsprengel 3   Schaftal:  
(Für alle Gemeindebewohner/Innen mit Hauptwohn-
sitz in der Katastralgemeinde Schafthal) 
Gasthaus Griesbauer, Schaftal 22, 8044 Kainbach 
bei Graz  
 
Wahlsprengel 4   Pflegezentrum:  
(Für alle Gemeindebewohner/Innen mit Hauptwohn-
sitz im Pflegezentrumsbereich der Barmherzigen 
Brüder) 
„Seminarzentrum“ der Barmherzigen Brüder, Jo-
hannes von Gott-Straße 12,  
8047 Kainbach bei Graz 

 

Zu b)  Tag der vorgezogenen Stimmabgabe 
 

Der vorgezogene Wahltag ist am Freitag, 13. März 
2015.  
Wahlzeit: 17:00 – 19:00 Uhr.  
 

Als Wahllokal wurde das Gemeindezentrum festge-
legt. Die Stimmabgabe ist im Sitzungssaal (Hönigta-
ler Straße 4, 8010 Kainbach bei Graz) für alle Wahl-
sprengel möglich. 
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Zu c)   Wahlkarte 
 
Durch die Einführung der Briefwahl wurde auch die 
Wahlkarte neu gestaltet. Wahlkarten, die für die 
Briefwahl verwendet werden, sind vom Wähler an 
die Gemeindewahlbehörde zu übermitteln. Die Aus-
stellung der Wahlkarten kann erst vorgenommen 
werden, wenn das WählerInnenverzeichnis abge-
schlossen wurde und die amtlichen Stimmzettel 
nach Veröffentlichung der Wahlvorschläge vorlie-
gen.  
 
Anträge auf Ausstellung von Wahlkarten sind 
spätestens bis 18. März 2015 bei der Gemeinde 
schriftlich oder im Internet unter 
www.wahlkartenantrag.at einzubringen. Bis spä-
testens 20. März 2015, 12:00 Uhr, können Wahl-
karten persönlich im Gemeindeamt beantragt 
und abgeholt werden. 
 
Für abhanden gekommene oder unbrauchbar 
gewordene Wahlkarten gibt es keine Duplikate.  
 
Wurde einer wahlberechtigten Person eine Wahl-
karte ausgestellt, so stehen für die Stimmabgabe 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

1. Mittels Briefwahl kann vom Inland oder vom 
Ausland aus sofort nach Erhalt der Wahlkarte 
gewählt werden. 
Die Wahlkarte kann unfrankiert in einen Briefkasten 
geworfen, auf einem Postamt aufgegeben, persön-
lich oder durch Boten bei der zuständigen Gemein-
dewahlbehörde abgeben werden. Portokosten trägt 
die Gemeinde. Die Wahlkarte muss spätestens 
am Wahltag bis zum Schließen des letzten Wahl-
lokales in der Gemeinde einlangen. 

 

2. Es kann vor einer örtlichen Wahlbehörde 
oder der „fliegenden Wahlbehörde“ gewählt 
werden. 
Ist die Stimmabgabe in der unter Punkt 1 beschrie-
benen Form noch nicht erfolgt, kann die Stimmab-
gabe auch am Tag der vorgezogenen Stimmabgabe 
oder am Wahltag erfolgen. Die Wahlkarte ist in die-
sem Fall unausgefüllt dem Wahlleiter zu übergeben. 
Wenn der Besuch des zuständigen Wahllokales am 
Wahltag infolge mangelnder Geh- und Transportfä-
higkeit oder Bettlägerigkeit, sei es aus Krankheits-, 
Alters- oder sonstigen Gründen, kann mittels Wahl-
karte vor einer besonderen Wahlbehörde (auch 
„fliegende Wahlkommission“ genannt) gewählt wer-
den.  
Schriftlicher Antrag zum Besuch der „Fliegenden 
Wahlkommission“ ist unbedingt erforderlich. 
 

Wahlergebnisse der letzten Jahre: 

 

Partei 21.03.2010 13.03.2005 19.03.2000 26.03.1995 25.03.1990 24.03.1985 26.04.1980 27.04.1975 28.03.1970 28.03.1965 01.03.1960 01.03.1955 01.03.1950 

ÖVP 58,34% 48,78% 55,31% 57,47% 67,29% 70,27% 70,49% 63,30% 67,11% 60,95% 63,18% 60,58% 67,65% 

SPÖ 18,59% 25,09% 21,02% 12,55% 32,71% 21,16% 24,69% 31,49% 25,22% 28,04% 26,59% 39,42% 32,35% 

FPÖ 6,10% 6,20% 9,46% 11,91%     4,82% 5,21% 7,67% 11,01% 10,23%     

GRÜNE 6,25% 7,97% 5,20% 5,12%                   

UBK 10,72% 11,96% 9,00% 12,95%                   

NLK           8,57%               

Wahl-

beteiligung: 
63,79% 64,31% 64,93% 67,34% 70,96% 78,65% 94,48% 88,38% 91,30% 93,12% 87,08% 83,96% 83,68% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partei Mandate 2010-2015 

ÖVP 9 

SPÖ 3 

UBK 1 

GRÜNE 1 

FPÖ 1 

 
 
 
 
 
 

Nutzen Sie Ihr Wahlrecht, ein wertvolles Gut unserer Demokratie,  

gestalten Sie das Gemeindeleben aktiv mit. 
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Neueinteilung Winterdienst 
 

Anfang Dezember 2014 hat uns Herr Herbert Gut-
schi darüber informiert, dass er aus gesundheitli-
chen Gründen leider nicht mehr den Räumdienst der 
Gemeindestraßen übernehmen kann. Wir möchten 
uns bei Herrn Herbert Gutschi für seine rund 30 jäh-
rige Arbeit bedanken. 
Durch diese Absage war es notwendig, kurzfristig 
Ersatz zu suchen. Da leider kein Landwirt unserer 
Gemeinde über den Maschinenring den Räumdienst 
übernehmen konnte, hat sich dankenswerter Weise 
Herr Ägydius Haidinger (Landwirt auf der Ries) be-
reit erklärt, die Arbeiten in unserer Gemeinde durch-
zuführen.  
Im Zuge dieser Umstrukturierung kam es auch zu 
einer Neueinteilung der Räumbereiche in unserer 
Gemeinde. Neben den gemeindeeigenen Fahrzeu-
gen, welche von Herrn Peter Kapfenberger, Herrn 

Peter Erlacher und Herrn Martin Wimmer gelenkt 
werden, sind noch Herr Manfred Paulitsch, sowie 
Herr Gemeinderat Josef Greimel und Herr Ägydius 
Haidinger mit Ihren privaten Traktoren im Einsatz.  
Die Sportanlage Ragnitz wird von Herrn Helmut 
Beyerl im Auftrag der Sportvereine vom Schnee be-
freit, die nicht maschinell bearbeitbaren Bereiche 
werden von Herrn Thomas Höfler geräumt. Zusätz-
lich ist Herr Ing. Thomas Pichler wenn Not am Mann 
ist als „Springer“ im Einsatz. 
Wie wichtig ein entsprechend großes Team ist, hat 
sich im Zuge der ersten Schneefälle in diesem Win-
ter gezeigt. Trotz krankheitsbedingtem Ausfall von 
drei Winterdienstmitarbeitern konnten wir in anspre-
chender Zeit für schneefreie und salznasse Stra-
ßenverhältnisse sorgen.

 

Sicherer Schulweg 
 

Kinder im Straßenverkehr: 
Kinder können den Verkehr nicht so gut überblicken 
wie Erwachsene. Sie sind kleiner, ihr Blickfeld ist 
eingeschränkter, sie lassen sich leicht ablenken, sie 
sind schnell überfordert und reagieren oft impulsiv, 
z.B. wenn sie Eltern oder Freunde sehen. Sie kön-
nen Geschwindigkeiten und Entfernungen nicht so 
gut einschätzen. Zudem sind sie auch für Autofahre-
rinnen und Autofahrer oft nicht sofort sichtbar. Sie 
zählen daher zu den am meisten gefährdeten Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern im Straßenverkehr. 
Deshalb wird Eltern und anderen Begleitpersonen 
empfohlen, Kinder immer an der von der Straße 
abgewandten Seite des Gehwegs gehen zu lassen 
und auch bei der Überquerung der Straße vorbild-
lich zu handeln: Bei Zebrastreifen an der Gehsteig-
kante stehen bleiben sowie zweimal gemeinsam mit 
dem Kind nach rechts und links blicken. Nicht jede 
Autofahrerin/jeder Autofahrer hält an, auch wenn 
man über die Straße gehen will. Besonders wichtig 
ist daher das gute Vorbild der Erwachsenen! 
Vorbereiten auf den Schulweg: 
Grundsätzlich gilt in der Früh: unnötigen Stress 
vermeiden und rechtzeitig aufstehen, damit das 
Kind auch genügend Zeit für den Schulweg hat. Das 
ist oftmals leichter gesagt, als getan. Aber für Kinder 
und ihre Sicherheit äußerst wichtig. 
Eltern können Ihre Kindern auf diesen Schritt vorbe-
reiten und die Strecke mehrmals mit ihnen gemein-
sam gehen sowie besprechen – und zwar so lange, 
bis das Kind den Weg alleine schafft.  
Einen sicheren Weg festlegen und gemeinsam 
üben! Wählen Sie einen besonders sicheren Weg 

zur Schule. Das muss nicht immer der kürzeste 
sein. Für die Schulanfängerinnen/Schulanfänger ist 
es am günstigsten, die Straße dort zu überqueren, 
wo Ampeln, Schutzwege oder Querungshilfen vor-
handen sind. Möglichst meiden sollten Sie unüber-
sichtliche Stellen sowie das häufige Überqueren von 
Straßen. Besprechen Sie mit Ihrem Kind die ver-
schiedenen Situationen, Verkehrs- und Verhaltens-
regeln. 
Steht die sichere Route fest, gilt: wiederholen, 
wiederholen, wiederholen! Und wenn etwas richtig 
gemacht wird: loben! Tipp: Drehen Sie zur Sicher-
heit die Rollen um und lassen Sie sich von Ihrem 
Kind zur Schule führen sowie den Weg und Gefah-
renstellen erklären. Begleiten Sie Ihr Kind vor allem 
in der ersten Zeit auf dem Schulweg und überprüfen 
Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt, ob sich Ihr 
Kind alles gemerkt hat. 
Sollten Sie Ihr Kind mit dem PKW zur Schule 
bringen, oder bei der Schule abholen, so bitten 
wir Sie beim Halten bzw. Parken Ihres Fahrzeu-
ges nicht Gehsteige zu verstellen, da Sie damit 
die Sicherheit anderer Kinder beeinträchtigen 
und auch eine Gesetzesübertretung begehen. 
 
!!Schullotse gesucht!! 
Für die Querung der Schulkinder im Bereich 
Hönigtaler Straße sind wir auf der Suche nach 
einer Schullotsin, bzw. einen Schullotsen wel-
che / welcher die Schulkinder bei der sicheren 
Straßenquerung hilft. Sollten Sie Interesse ha-
ben, so bitten wir Sie sich im Gemeindeamt zu 
melden.  
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Erlebnissportwoche Xund ins Leben 24. bis 28.08.2015 – Sportanlage Hönigtal 
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Streusplittkehrung – Gemeindestraßen – 1. bis 3. April 2015 
 

Glatteis und Neuschnee erschweren uns den Alltag. 

Erfreut können wir festhalten, dass die Straßen in 

unserer Gemeinde durch unsere Winterdienstmitar-

beiter sehr gut geräumt und gestreut werden. Die 

vielen positiven Rückmeldungen, vor allem von 

Pendlern, geben wir gerne an die Mitarbeiter weiter.  

Die jährliche Straßenkehrung findet in diesem Jahr 

in der Zeit von 1. bis 3. April 2015 statt. 

Sollten Sie Interesse am Straßenkehricht haben, so 

melden Sie sich bitte während den Amtsstunden im 

Gemeindeamt bei Herrn Ing. Thomas Pichler (0316/ 

30 10 10 – 20). 
 

Brauchtumsfeuer – Verbrennungsverbote 
 

In unserem Gemeindegebiet dürfen Brauchtums-

feuer im Jahr 2015 ausschließlich 
 

am Samstag 4. April (Karsamstag)  
zwischen 15:00 und 03:00 Uhr  

und 
am Sonntag 21. Juni (Sommersonnenwende)  

 
entzündet werden.  
Dabei darf nur trockenes Holz ohne Rauch- und 

Geruchsentwicklung punktuell verbrannt werden 
(erlaubt: Holz-, Baum- und Strauchschnitt. Nicht 
erlaubt: Thujen, Gras, Laub, MüllP). Weiters ist der 
Einsatz von Brandbeschleunigern verboten. Ein 
Ausweichen auf den sogenannten „Kleinen Oster-

sonntag“, falls es am Karsamstag regnet, ist nicht 
zulässig.  
 
Da der 21. Juni in diesem Jahr auf einen Sonn-
tag fällt, gibt es keinen Ausweichtermin! (In Jah-

ren an den der 21. Juni nicht auf einen Samstag 

oder Sonntag fallen, ist das Entzünden des Brauch-

tumsfeuers auch am nächsten, den 21. Juni nach-

folgenden Samstag zulässig.) 

Mit der Einführung der Brauchtumsfeuerverordnung 
sind folgende Abstände bei Brauchtumsfeuer 
einzuhalten: 

• 50m zu Gebäuden   
• 50m zu öffentlichen Verkehrsflächen, so-

fern diese nicht ausschließlich land- und 
forstwirtschaftlichem Verkehr dienen o-
der keine verkehrssichernden Maßnah-
men getroffen werden 

• 100m zu Energieversorgungsanlagen und 
Betriebsanlagen mit leicht entzündlichen 
bzw. explosionsgefährdeten Gütern 

• 40m zu Baumbeständen bzw. zu Wald. 
Allgemein wäre festzuhalten, dass Brauchtumsfeuer 
zu beaufsichtigen und abschließend verlässlich zu 
löschen sind, sodass das Feuer auch durch heftige 

Windstöße nicht wieder entfacht werden kann. 
 

ACHTUNG: 
MÜLLVERBRENNUNG (Hausmüll, Bauabfälle, 
Möbel,N) ist, ausgenommen in Müllverbren-
nungsanlagen, ganzjährig und flächendeckend 
im gesamten Bundesgebiet strengsten verbo-
ten!  
Strafen durch die Bezirksverwaltungsbehörde bis zu 
€ 3.630,-- 

 

 

KOSTENLOSE BERATUNG IM GEMEINDEAMT: 
(Telefonische Voranmeldung erforderlich!): 

 

BAUBERATUNG: 
1. Donnerstag im Monat von 16:00 bis 18:00 Uhr 
 

 
SPRECHSTUNDE DES NOTARS: 
2. Donnerstag im Monat von 16:00 bis 18:00 Uhr 

 

 

Wir hoffen, Ihnen auch diesmal wieder viel Informatives geboten zu haben. 
 

Der Gemeindevorstand: 

        Gemeindekassierin:                                               Bürgermeister:                                          Vizebürgermeister: 

 

 
 

 

 

          (Anna Hahn)                                           (Mag. Manfred Schöninger)                                 (Johann Bloder)  


